
Öffentliche Zustellung 

Herrn Karsten Ordelmans

letzte bekannte Anschrift:
Aachener Str. 218,
41061 Mönchengladbach

können die Bescheide vom 07.10.2020
über die Rücknahme von Wohngeld -
bescheiden und über die Rückforderung
zu viel gezahlten Wohngeldes der Stadt
Mönchengladbach, vertreten durch den
Oberbürgermeister – Fachbereich Soziales
und Wohnen  –, Aktenzeichen
116 000 60846 9 nicht zugestellt werden.

Sein derzeitiger Aufenthalt ist unbekannt.

Die öffentliche Zustellung wird daher
gemäß § 1 in Verbindung mit § 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (LZG) vom 07. März
2006 (GV NRW S.94) angeordnet.

Der Empfänger wird hiermit aufgefordert,
den Bescheid beim Fachbereich Soziales
und Wohnen, Verwaltungsgebäude Ober-
stadt, Aachener Str.2, Zimmer 519, ab -
zuholen oder einzusehen.

Der Bescheid gilt mit Ablauf von zwei
Wochen nach Aushang dieser Mitteilung –
ohne Einbeziehung des Aushängetages  –
sowie Bekanntgabe im Amtsblatt als zu -
gestellt.

Sofern der Aushang und die Bekannt -
machung im Amtsblatt nicht gleichzeitig
erfolgen, gilt die Zustellung als an dem Tag
bewirkt, an dem die 2-Wochen-Frist der
letzten Veröffentlichung (Aushang der Be-
nachrichtigung oder Bekanntmachung im
Amtsblatt) endet.

Mönchengladbach, den 08.10.2020
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Soziales und Wohnen –

Theißen

Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Stadt Mön-
chengladbach, Dezernat Planen,
Bauen, Mobilität, Umwelt – VI/V –
Ver gabestelle –
Postanschrift: Markt 11
Ort: Mönchengladbach
NUTS-Code: DEA15
Mönchengladbach, Keisfreie Stadt
Postleitzahl: 41236
Land: Deutschland
E-Mail:
zentrale-vergabestelle-dezernatVI@
moenchengladbach.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse:
www.moenchengladbach.de

I.2) Informationen zur gemeinsamen
Beschaffung

I.3) Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für
einen uneingeschränkten und voll-
ständigen direkten Zugang ge-
bührenfrei zur Verfügung unter:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/
CXPTYD0Y166/documents
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt
die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge
sind einzureichen elektronisch via:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/
CXPTYD0Y166

I.4) Art des öffentlichen
Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde

I.5) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
Gesamtschule Espenstraße, 
Espenstraße 21,
41239 Mönchengladbach –
Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
Wiederherstellung Innenhöfe
Referenznummer der Bekannt -
machung: GMMG-2020-127 

II.1.2 CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten

II.1.3) Art des Auftrags
Bauauftrag

II.1.4) Kurze Beschreibung
Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
Wiederherstellung Innenhöfe

II.1.5) Geschätzter Gesamtwert
II.1.6) Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose:
nein

II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

45112700 Landschaftsgärtnerische
Arbeit

II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA15
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung:
Gesamtschule Espenstraße Espen-
str. 21 41239 Mönchengladbach 

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:
Bei der Baumaßnahme handelt es
sich um die Wiederherstellung der
 Innenhöfe im Zuge der Hochbau -
sanierung. Dazu zählen die Her -
stellung befestigter Flächen, Her-
stellung der Pflanzflächen, sowie
der Einbau diverser Ausstattungs-
gegenstände.

II.2.5) Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis

II.2.6) Geschätzter Wert
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rah-

menvereinbarung oder des dyna-
mischen Beschaffungssystems
Beginn: 10/01/2021
Ende: 31/03/2021
Dieser Auftrag kann verlängert wer-
den: nein
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II.2.10) Angaben über Varianten/Alter -
nativ angebote
Varianten/Alternativangebote sind
zulässig: ja

II.2.11) Angaben zu Optionen
Optionen: nein

II.2.12) Angaben zu elektronischen
Kata logen

II.2.13) Angaben zu Mitteln
der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit
einem Vorhaben und/oder Pro-
gramm, das aus Mitteln der EU
finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche,
finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen
III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung

einschließlich Auflagen hinsicht-
lich der Eintragung in einem Be-
rufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung
der Bedingungen:
Unterlagen, die mit dem Angebot
abzugeben sind:
- Angabe der PQ-Nummer im An-
gebotsschreiben oder Formblatt
Eigenerklärung zur Eignung
oder Einheitliche Europäische
Eigenerklärung
Unterlagen, die auf Verlangen
der Vergabestelle vorzulegen
sind:

- Referenznachweise mit den im
Formblatt Eigenerklärung zur
Eignung genannten Angaben

- Gewerbeanmeldung,
Handelsregis  terauszug und Ein-
tragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der
Industrie- und Handelskammer

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung
der Eignungskriterien:
Unterlagen, die auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen sind:
- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der tariflichen Sozialkas-
se, falls das Unternehmen bei-
tragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw. Be-
scheinigung in Steuersachen,
falls das
Finanzamt eine solche Beschei-
nigung ausstellt

- Freistellungsbescheinigung
nach
§ 48b Einkommensteuergesetz

- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft
des zuständigen Versicherungs-
trägers mit Angabe der Lohn-
summen

III.1.3) Technische und berufliche Lei s -
tungsfähigkeit

III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen
Aufträgen

III.2) Bedingungen für den Auftrag

III.2.2) Bedingungen für die Ausführung
des Auftrags:

III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags
verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart

Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinba-

rung oder zum dynamischen Be-
schaffungssystem

IV.1.4) Angaben zur Verringerung der
Zahl der Wirtschaftsteilnehmer
oder Lösungen im Laufe der Ver-
handlung bzw. des Dialogs

IV.1.6) Angaben zur elektronischen
 Auk tion

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungs -
über einkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaf-
fungsübereinkommen: nein 

IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu

diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.:
2020/S 023-050164

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang
der Angebote oder Teilnahme -
anträge
Tag: 20/10/2020
Ortszeit: 10:30

IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Ab-
sendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teil-
nahme an ausgewählte Bewer-
ber

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) An -
gebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch

IV.2.6) Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben
bis: 19/12/2020 

IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der
Angebote
Tag: 20/10/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:
Angebotsabgabe elektronisch über
die Vergabeplattform 
https://www.vmp-rheinland.de
Angaben über befugte Personen
und das Öffnungsverfahren:
Bieter oder deren Bevollmächtigte
sind zur Angebotseröffnung nicht
zugelassen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr

des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auf-
trag: nein

VI.2) Angaben zu elektronischen
Arbeitsabläufen

VI.3) Zusätzliche Angaben
Die Kommunikation und auch An-
gebotsabgabe werden ausschließ-
lich über den Vergabemarktplatz
geführt. Eine Unterschrift ist wegen
der vereinbarten „Textform“ nicht
erforderlich, wohl aber Erkenn -
barkeit des Absenders.

Das bedeutet, dass Anfragen und
Angebote, die schriftlich, per Fax,
telefonisch oder mittels eMail erfol-
gen, zurück gewiesen werden.
Fristende für Bieterfragen: 
12.10.2020 
Bekanntmachungs-ID:
CXPTYD0Y166

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/
Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechts -
behelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabe-
kammer Rheinland Postanschrift:
Zeughausstraße 2-10
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlich-
tungsverfahren

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die

Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt

VI.5) Tag der Absendung
dieser Bekanntmachung:
30/09/2020

Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:
Fach bereich Schule und Sport
Postanschrift: Voltastraße 2
Ort: Mönchengladbach
NUTS-Code: DEA15
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 41061
Land: Deutschland
E-Mail:
zentrale-vergabestelle-dezernatVI@
moenchengladbach.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse:
www.moenchengladbach.de

I.2) Informationen zur gemeinsamen
Beschaffung

I.3) Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für
einen uneingeschränkten und voll-
ständigen direkten Zugang ge-
bührenfrei zur Verfügung unter:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/
CXPTYD0Y161/documents
Offizielle Bezeichnung:
Stadt Mönchengladbach, Dezernat
Planen, Bauen, Mobilität, Umwelt –
VI/V – Vergabestelle –
Postanschrift: Markt 11
Ort: Mönchengladbach
NUTS-Code: DEA15
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 41236
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Land: Deutschland
E-Mail:
zentrale-vergabestelle-dezernatVI
@moenchengladbach.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse:
www.moenchengladbach.de
Angebote oder Teilnahmeanträge
sind einzureichen elektronisch via:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/
CXPTYD0Y161

I.4) Art des öffentlichen
Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde

I.5) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:

Entwicklung des Umfeldes Grenz-
landstadion zu einem „Campus -
park Rheydt“ (1. Bauabschnitt),
Jahnplatz 10, 41236 Mönchenglad-
bach – Kunststoff-Fenster, Alu -
minium-Türen und Aluminium-
Glasfassaden Referenznummer der
Bekanntmachung: 40-2020-006

II.1.2 CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten

II.1.3) Art des Auftrags
Bauauftrag

II.1.4) Kurze Beschreibung
Kunststoff-Fenster, Aluminium-
Türen und Aluminium-
Glasfassaden 

II.1.5) Geschätzter Gesamtwert
II.1.6) Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose:
nein

II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

45421100 Einbau von Türen und
Fenstern sowie Zubehör

II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA15
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung:
„Campuspark Rheydt“
Jahnplatz 10
41236 Mönchengladbach

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:
Die Leistung umfasst die Her -
stellung, die Lieferung und die
Montage von Kunststoff-Fenstern
und -Türen sowie der Aluminium-
Fenstern und Türen inkl. der kom-
pletten, funktionsfertigen Beschlä-
ge und der beschriebenen Innen-
und Außenfensterbänke sowie
Raffstoreanlagen.
Zusätzlicher Gegenstand dieser
Ausschreibung sind die Vergla-
sungsarbeiten. Die Leistung um -
fasst die Lieferung, das Einsetzen
und das Abdichten aller Glas -
scheiben und Ausfachungen.
Alle Materialien sind frei Baustelle
zu liefern, abzuladen, zur Verwen-
dungsstelle zu bringen und zu
montieren.

II.2.5) Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis

II.2.6) Geschätzter Wert
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rah-

menvereinbarung oder des dyna-
mischen Beschaffungssystems
Beginn: 13/11/2020
Ende: 07/05/2021
Dieser Auftrag kann verlängert wer-
den: nein

II.2.10) Angaben über Varianten/Alter -
nativ angebote
Varianten/Alternativangebote sind
zulässig: ja

II.2.11) Angaben zu Optionen
Optionen: nein

II.2.12) Angaben zu elektronischen
Kata logen

II.2.13) Angaben zu Mitteln
der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit
einem Vorhaben und/oder Pro-
gramm, das aus Mitteln der EU
finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche,
finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen
III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung

einschließlich Auflagen hinsicht-
lich der Eintragung in einem Be-
rufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung
Bedingungen:
Unterlagen, die mit dem Angebot
abzugeben sind
- Angabe der PQ-Nummer im An-
gebotsschreiben oder Formblatt
Eigenerklärung zur Eignung
oder Einheitliche Europäische
Eigen erklärung

Unterlagen, die auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen sind
- Referenznachweise mit den im
Formblatt Eigenerklärung zur
Eignung genannten Angaben

- Gewerbeanmeldung, Handels-
registerauszug und Eintragung
in der Handwerksrolle (Hand-
werkskarte) bzw. bei der Indus -
trie- und Handelskammer

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung
der Eignungskriterien:
Unterlagen, die auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen sind:
- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der tariflichen Sozial -
kasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw. Be-
scheinigung in Steuersachen,
falls das Finanzamt eine solche
Bescheinigung ausstellt

- Freistellungsbescheinigung
nach § 48b Einkommensteuer-
gesetz

- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

des zuständigen Versicherungs-
trägers mit Angabe der Lohn-
summen

III.1.3) Technische und berufliche Lei s -
tungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung
der Eignungskriterien:
Unterlagen, die auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen sind:
- Erklärung zur Zahl der in den
letzten 3 Jahren jahresdurch-
schnittlich beschäftigten Ar-
beitskräfte, gegliedert nach
Lohngruppen, mit extra aus -
gewiesenem Leitungspersonal

III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen
Aufträgen

III.2) Bedingungen für den Auftrag
III.2.2) Bedingungen für die Ausführung

des Auftrags:
III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags

verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart

Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinba-

rung oder zum dynamischen Be-
schaffungssystem

IV.1.4) Angaben zur Verringerung der
Zahl der Wirtschaftsteilnehmer
oder Lösungen im Laufe der Ver-
handlung bzw. des Dialogs

IV.1.6) Angaben zur elektronischen
 Auk tion

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungs -
über einkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaf-
fungsübereinkommen: nein 

IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu

diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.:
2019/S 196-475124

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang
der Angebote oder Teilnahme -
anträge
Tag: 22/10/2020
Ortzeit: 11:00

IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Ab-
sendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teil-
nahme an ausgewählte Bewer-
ber

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) An -
gebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch

IV.2.6) Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben
bis: 21.12.2020

IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der
Angebote
Tag: 22/10/2020
Ortzeit: 11:00
Angebotsabgabe elektronisch über
die Vergabeplattform
ttps://www.vmp-rheinland.de
Angaben über befugte Personen
und das Öffnungsverfahren:
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Bieter oder deren Bevollmächtigte
sind zur Angebotsöffnung nicht zu-
gelassen

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr

des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auf-
trag: nein

VI.2) Angaben zu elektronischen
Arbeitsabläufen

VI.3) Zusätzliche Angaben
Die Kommunikation und auch An-
gebotsabgabe werden ausschließ-
lich über den Vergabemarktplatz
geführt. Eine Unterschrift ist wegen
der vereinbarten „Textform“ nicht
erforderlich, wohl aber Erkenn -
barkeit des Absenders.
Das bedeutet, dass Anfragen und
Angebote, die schriftlich, per Fax,
telefonisch oder mittels eMail er -
folgen, zurück gewiesen werden.
Fristende für Bieterfragen: 
15.10.2020 – 24.00 Uhr 

Bekanntmachungs-ID:
CXPTYD0Y161

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/
Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechts -
behelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:
Vergabekammer Rheinland
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlich-
tungsverfahren

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die

Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt

VI.5) Tag der Absendung
dieser Bekanntmachung:
02/10/2020

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - Fachbereich
Kinder, Jugend und Familie - 41050 Mön-
chengladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung:

Ort der Leistung:
Stadt Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von Mobiliar zur Erstausstattung
der Tageseinrichtung für Kinder, Hülser-
kamp 3, 41065 Mönchengladbach 

Aufteilung in Lose:
Ja
Los I   - Stell- u. Wandgarderoben,
           Garderobenschrank
Los II  - Tische, Stühle und Hocker
Los III - Schränke und Raumteiler

Los IV- Krippenbetten, Matratzen und
           Krippengitterbett
Los V - Materialwagen
Los V - Personalmobiliar

Angebote sind möglich für
ein Los, mehrere Lose oder alle Lose.

Ausführungsfrist:
11. Kw. 2021

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Schaaf, Fachbereich Kinder, Jugend
und Familie
Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Herr Halbowski, Fachbereich Organisation
und IT

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und
einzusehen ab sofort auf der Vergabeplatt-
form www.evergabe.nrw.de unter der Ver-
gabenummer 51-2020-001. Über die
genannte Plattform erfolgt ebenfalls die
Bieterkommunikation.

Ablauf der Angebotsfrist:
05.11.2020, 12:00 Uhr
Ende der Bindefrist:
15.01.2021

Einzureichen ausschließlich 
in digitaler Form:
über die Vergabeplattform Vergabemarkt-
platz Rheinland, www.evergabe.nrw.de 

Folgende Eignungsnachweise werden
gefordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur
Zahlung der vom Finanzamt und der
nicht vom Finanzamt erhobenen Steu-
ern, sowie der Beiträge zur Sozialversi-
cherung und zur Berufsgenossenschaft

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vordruck 521 - Erklärung über Aus-
schlussgründe

- Vordruck 522 - Eigenerklärung über
Mindestlohngesetz

Folgender Nachweis aus dem Leistungs-
verzeichnis wird gefordert:
- Genaue Beschreibung der angebote-
nen Artikel, mit  Prospekt- oder Kata-
logmaterial.

Die Nachweise sind mit dem Angebot vor-
zulegen.

Zuschlagskriterien:
Die Wertungskriterien sind wie folgt fest -
gelegt:
80 % Preis
20 % Garantie

Wertungsdurchführung beim Kriterium
Preis:
Der günstigste Gesamtpreis erhält die volle
Punktzahl von 800 Punkten, ein doppelt
so hohes Angebot erhält 0 Punkte. Die
dazwischen liegenden Angebote werden
interpoliert.

Wertungskriterien bei Garantie:
Garantiezeiten werden bis maximal
72 Monate in der Wertung berücksichtigt.
72 Monate erhalten 200 Punkte. Längere
Garantiezeiten erhalten den gleichen
Punktwert wie der v. g. Höchstwert.
Garantiezeiten bis 24 Monate erhalten 0
Punkte. Zeiten zwischen 25 Monate und
dem höchsten Wert 72 Monate werden
linear interpoliert.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht zu-
gelassen.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Organisation und IT –

Bezeichnung der Bauleistung:
Kurzbezeichnung
BW 1016 Brücke Nordring über die DB
Strecke – Herstellung eines Geländers
Vergabenummer 
66-2020-039
(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Autragsbekanntmachung
National

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefax-
nummer sowie Emailadresse des
Auftraggebers (Vergabestelle): 
Bezeichnung:
Name Stadt Mönchengladbach,
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität,
Umwelt  VI/V – Vergabestelle  
Straße Markt 11 
Plz, Ort 41236, Mönchengladbach 
E-Mail
zentrale-vergabestelle dezernatVI@
moenchengladbach.de

b) Vergabeverfahren 
Öffentliche Ausschreibung,

c) Angaben zum elektronischen Ver -
gabeverfahren und zur Ver- und Ent-
schlüsselung: 
Art der akzeptierten Angebote 
-Elektronisch in Textform 

d) Art des Auftrags 
Ausführung von Bauleistungen 

e) Ort der Ausführung
Mönchengladbach

f) Art und Umfang der Leistung
Herstellung eines Stahlgeländers als
Absturzsicherung in Teilbereichen der
Zufahrtsrampen zum Bauwerk BW
1016 Brücke Nordring in Mönchenglad-
bach. 
Die vorhandene Absturzsicherung
(Holz) soll durch Stahlgeländer, Höhe =
1,30 m, ohne Seil, Gesamtlänge ca.170
m gemäß den Zusätzliche Technische.
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Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Ingenieurbauten. ZTV-ING ersetzt
werden. Die Verankerung der einzelnen
Geländerpfosten erfolgt mittels in die
Böschung einzubringenden Stahlrohren
139,7x4,0 - Länge ca. 2,50 m. Die Aus-
schreibung beinhaltet die Lieferung und
Montage des Stahlgeländers, einschl.
der Herstellung der Geländerveranke-
rung mittels ins Erdreich einzubringen-
den Stahlrohre. 

g) Angaben über den Zweck der bauli-
chen Anlage oder des Auftrags, wenn
auch Planungsleistungen gefordert
werden 
Erbringung von Planungsleistungen:
Nein 

h) Falls der Auftrag in mehrere Lose
aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, An-
gebote für ein, mehrere oder alle
Lose einzureichen:  
Die Vergabe wird nicht in Lose auf -
geteilt. 

i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistun-
gen beendet werden sollen oder
Dauer des Bauleistungsauftrags;
sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sol-
len:  
Bestimmungen über die Ausführungfrist 
Beginn der Ausführung: Spätestens
10 Werktage nach Zuschlagserteilung
Hinweis: Mit der technischen Bearbei-
tung und Fertigung ist unmittelbar nach
Auftragserteilung zu beginnen. Die Aus-
führung vor Ort erfolgt in Abstimmung
mit dem AG 
Vollendung der Ausführung nach Datum:
Spätestens am 31.03.2021

j) gegebenenfalls Angaben nach § 8
Abs.2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulas-
sung von Nebenangeboten: 
Nebenangebote sind nur in Verbindung
mit einem Hauptangebot zugelassent

k) gegebenenfalls Angaben nach § 8
Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulas -
sung der Abgabe mehrere Haupt -
angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zu-
gelassen

l) Name und Anschrift, Telefon- und
Faxnummer, Email-Adresse der Stel-
le, bei der die Vergabeunterlagen und
zusätzliche Unterlagen angefordert
und eingesehen werden können; bei
Veröffentlichung der Auftragsbe-
kanntmachung auf einem Internet-
portal die Angabe einer Interneta-
dresse, unter der die Vergabeunter-
lagen unentgeltlich, uneinge-
schränkt, vollständig und direkt ab-
gerufen werden können; § 11 Absatz
7 VOB/A bleibt unberührt  
elektronisch:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y1MV/
documents 

m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingun-
gen für die Zahlung des Betrags, der
für die Unterlagen zu entrichten ist: 

n) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den
Eingang der Anträge auf Teilnahme,
Anschrift, an diese Anträge zu
richten sind, Tag, an dem die Auf -
forderungen zur Angebotsabgabe
spätes tens abgesandt werden: 

o) Frist für den Eingang der Angebote
und die Bindefrist: 
Angebotsfrist: 10.11.2020 10:30 Uhr 
Bindefrist: 22.12.2020 

p) Anschrift, an die die Angebote zu
richten sind, gegebenenfalls auch
Anschrift, an die Angebote elektro-
nisch zu übermitteln sind: 
Eine Abgabe per Post ist nicht möglich. 
Die Abgabe elektronischer Angebote
unter https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y1MV
unter Beachtung der dort genannten
Nutzungsbedingungen ist zugelassen. 

q) Sprache, in der die Angebote abge-
fasst sein müssen: 
DE 

r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese
nicht in den Vergabeunterlagen ge-
nannt werden, und gegebenenfalls
deren Gewichtung: 
Niedrigster Preis 

s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröff-
nungstermins, sowie Angabe, welche
Personen bei der Eröffnung der An-
gebote anwesend sein dürfen 
10.11.2020 10:30 Uhr 

Ort der Öffnung:
Angebotsabgabe elektronisch über die
Vergabeplattform
https://www.vmp-rheinland.de

Personen, die bei der Eröffnung anwe-
send sein dürfen
Bieter oder deren Bevollmächtigte
sind zur Angebotseröffnung nicht zu -
gelassen.

t) Gegebenenfalls geforderte Sicher-
heiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zah-
lungsbedingungen und/oder Hinwei-
se auf die maßgeblichen Vorschrif-
ten, in denen sie enthalten sind:

v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die
Bietergemeinschaft, nach der Auf-
tragsvergabe haben muss:  

w) Verlangte Nachweise für die Beurtei-
lung der Eignung des Bieters:
Unterlagen, die mit dem Angebot abzu-
geben sind: 
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nach -
unternehmerleistungen (wenn Teile
der Leistung an Unterauftrag-/Nach -
unternehmer vergeben werden sol-
len; bei Abgabe mehrerer Haupt -

angebote für jedes Hauptangebot, in
dem Teile der Leistung an Unter -
auftrag-/ Nachunternehmer verge-
ben werden sollen)

- HVA B-StB Erklärung Bieter-/Ar-
beitsgemeinschaft (wenn das Ange-
bot von einer Bietergemeinschaft
abgegeben wird; bei Abgabe mehre-
rer Hauptangebote für jedes
Hauptangebot einer Bietergemein-
schaft) 

- Eigenerklärung Mindestlohngesetz 
- HVA B-StB Eigenerklärung zur Eig-
nung (falls keine PQ-Nummer vor-
handen bzw. die PQ-Qualifizierung
nicht einschlägig ist), alternativ
Einheitliche Europäische Eigen -
erklärung 

Unterlagen, die auf Verlangen der Ver-
gabestelle vorzulegen sind: 
- Referenznachweise mit den im
Formblatt Eigenerklärung zur Eig-
nung genannten Angaben 

- Erklärung zur Zahl der in den letzten
3 Jahren jahresdurchschnittlich be-
schäftigten Arbeitskräfte, gegliedert
nach Lohngruppen, mit extra aus -
gewiesenem Leitungspersonal

- Gewerbeanmeldung, Handelsregis -
terauszug und Eintragung in der
Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handels-
kammer 

- rechtskräftig bestätigter Insolvenz-
plan (falls eine Erklärung über das
Vorliegen eines solchen Insolvenz-
planes angegeben wurde)

- Unbedenklichkeitsbescheinigung
der tariflichen Sozialkasse, falls das
Unternehmen beitragspflichtig ist 

- Unbedenklichkeitsbescheinigung
des Finanzamtes bzw. Bescheini-
gung in Steuersachen, falls das
Finanzamt eine solche Bescheini-
gung ausstellt 

- Freistellungsbescheinigung nach
§ 48b Einkommensteuergesetz

- Unbedenklichkeitsbescheinigung
der Berufsgenossenschaft des zu-
ständigen Versicherungsträgers mit
Angabe der Lohnsummen

- Nachweise hinsichtlich einer even -
tuell durchgeführten Selbstreinigung 

- Zur Höhe des Umsatzes Bestäti-
gung eines vereidigten Wirt-
schaftsprüfers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresab-
schlüsse oder entsprechend testier-
te Gewinn- und Verlustrechnungen 

x) Name und Anschrift der Stelle, an die
sich der Bieter zur Nachprüfung be-
haupteter Verstöße gegen Vergabe-
bestimmungen wenden kann: 
Name Bezirksregierung Düsseldorf - 
Dezernat 34 
Straße Postfach 30 08 65 
Plz, Ort 40408 Düsseldorf 

Sonstige Informationen für Bieter: 
Die Kommunikation und auch Ange-
botsabgabe werden ausschließlich über
den Vergabemarktplatz geführt. Eine
Unterschrift ist wegen der vereinbarten
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"Textform" nicht erforderlich, wohl aber
Erkennbarkeit des Absenders. Das be-
deutet, dass Anfragen und Angebote,
die schriftlich, per Fax, telefonisch oder
mittels eMail erfolgen, zurück gewiesen
werden. 

Fristende für Bieterfragen: 
03.11.2020 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit
Angebotsabgabe gefordert war, wer-
den:
nachgefordert

Bekanntmachungs-ID: CXPTYD0Y1MV

Bekanntmachung
des Jahresabschlusses des

Gebäude managements
Mönchengladbach (gmmg)

zum 31.12.2019

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 03.09.2020 den Jahresabschluss zum
31.12.2019 sowie den Lagebericht 2019
festgestellt und über die Verwendung des
Jahresergebnisses 2019 beschlossen. Der
Jahresüberschuss von 5.782.048,69 EUR
wird in voller Höhe dem städtischen Haus-
halt gutgeschrieben.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
2019 stehen bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses zur Einsicht-
nahme bei der Betriebsleitung des Ge -
bäudemanagements Mönchengladbach,
Markt 11, 41236 Mönchengladbach wäh -
rend der Geschäftszeiten zur Verfügung.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW
(gpaNRW) in Herne hat am 22.09.2020 fol-
genden abschließenden Vermerk erteilt:

„Abschließender Vermerk der gpaNRW

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in
der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen
Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2.
NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüfe-
rin des Betriebes Gebäudemanagement
Mönchengladbach. Zur Durchführung der
Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2019
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG,
Mönchengladbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 30.06.2020 den
nachfolgend dargestellten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UN -
ABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
„Gebäudemanagement Mönchenglad-
bach“ (GMMG) 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Ge-
bäudemanagement Mönchengladbach“
(GMMG), Mönchengladbach, - bestehend
aus der Ergebnisrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019, der Finanzrechnung
zum 31. Dezember 2019, den Teilrechnun-
gen zum 31. Dezember 2019, der Bilanz
zum 31. Dezember 2019 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -
geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung „Gebäudemanagement Mön-
chengladbach“ (GMMG) für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen
den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschrif-
ten der Verordnung über das Haus-
haltswesen der Kommunen im Land
Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaus-
haltsverordnung NRW - KomHVO
NRW) und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsäch -
lichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
zum 31. Dezember 2019 sowie seiner
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember
2019 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m.
den Vorschriften der Verordnung über
das Haushaltswesen der Kommunen im
Land Nordrhein-Westfalen (Kommunal-
haushaltsverordnung NRW - KomHVO
NRW) und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zu -
treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Über -

einstimmung mit § 317 HGB, § 106 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) a.F. und § 1
Abs. 3 der Verordnung über die Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung bei
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen
Einrichtungen unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung unabhängig in Übereinstimmung
mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und der für die Überwachung Verantwortli-
chen für den Jahresabschluss und den La-
gebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den
Vorschriften der Verordnung über das
Haushaltswesen der Kommunen im Land
Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaus-
haltsverordnung NRW - KomHVO NRW) in
allen wesentlichen Belangen entspricht,
und dafür, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung
mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen
ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der eigen -
betriebs ähnlichen Einrichtung zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
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wortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsächliche oder recht -
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m.
den Vorschriften der Verordnung über das
Haushaltswesen der Kommunen im Land
Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaus-
haltsverordnung NRW - KomHVO NRW)
entspricht und die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen
und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW)
i.V.m. den Vorschriften der Verordnung
über das Haushaltswesen der Kommunen
im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunal-
haushaltsverordnung NRW - KomHVO
NRW) zu ermöglichen, und um ausreichen-
de geeignete Nachweise für die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Rat der Stadt Mönchengladbach und
der Betriebsausschuss sind verantwortlich
für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung zur Aufstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist, und ob der
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
(EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der
Verordnung über das Haushaltswesen der
Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen
(Kommunalhaushaltsverordnung NRW -
KomHVO NRW) entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317
HGB, § 106 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) a.F.
und § 1 Abs. 3 der Verordnung über die
Durchführung der Jahresabschlussprüfung
bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen
Einrichtungen unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte
Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
können aus Verstößen oder Unrichtigkei-
ten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher - beabsichtigter oder
unbeabsichtigter - falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem
für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und
den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang

mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere
Schluss folgerungen auf der Grundlage
der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass die eigenbetriebsähnliche
Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung,
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz und Ertragslage
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, sei-
ne Gesetzesentsprechung und das von
ihm vermittelte Bild von der Lage der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunftso-
rientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.“

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abstoß &
Wolters GmbH & Co. KG ausgewertet und
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eine Analyse anhand von Kennzahlen
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirt-
schaftsprüfers wird vollinhaltlich übernom-
men. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung bei Eigenbetrieben
und prüfungspflichtigen Einrichtungen
(JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht
erforderlich.

Herne, den 22.09.2020

gpaNRW
Im Auftrag
Matthias Middel“

Die Feststellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts 2019 sowie der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW in Herne werden hiermit
öffentlich bekanntgemacht. 

Mönchengladbach, 30.09.2020

Der Oberbürgermeister
Hans Wilhelm Reiners

Mönchengladbacher Abfall-, Grün- 
und Straßenbetriebe AöR

Bekanntmachung
des Jahresabschlusses 2019

Der Verwaltungsrat vom 19.06.2020 hat
den Jahresabschluss 2019 der Mönchen -
gladbacher Abfall-, Grün- und Straßen -
betriebe AöR in der geprüften Fassung
festgestellt und beschlossen. 
Zum 31.12.2019 beträgt die Bilanzsumme
56.510.062,07 EUR. Die Gewinn- und Ver-
lustrechnung schließt mit einem Ergebnis
von 0 EUR ab. 
Der Jahresabschluss wurde unter Beach-
tung der §§ 22 ff. KUV NRW nach den Vor-
schriften in §§ 242 ff. HGB und der ergän-
zenden Bestimmungen für große Kapital-
gesellschaften in §§ 264 ff. HGB sowie den
Bestimmungen der Satzung aufgestellt. 
Jahresabschluss und Lagebericht sind bis
zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu
halten. Die Einsichtnahme ist in der Ver-
waltung bei mags AöR, Am Nordpark 400,
41068 Mönchengladbach jeweils von 9.00
Uhr - 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr -16.00
Uhr (außer Freitagnachmittag) für jeden
möglich.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes beauftragte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abstoß &
Wolters GmbH & Co. KG hat folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der mags
Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und
Straßenbetriebe AöR - bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang,
einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der mags Mönchengladbacher Ab-
fall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis
zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften sowie der Kommunalunter-
nehmensverordnung und vermittelt un-
ter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember
2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss,
entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Über -
einstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss -
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Verwaltungsrats für den Jahres -
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften sowie der Kommunalun-
ternehmensverordnung in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass
der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hin aus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den an zuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lage -
bericht erbringen zu können.
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Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für
die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ei-
nen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus
• identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Re -
aktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die aus -
reichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem
für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und
den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maß -
nahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Ge-
sellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetz -
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesent -
liche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesent -
liche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese An -
gaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse  oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung,
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, sei-
ne Gesetzesentsprechung und das von
ihm vermittelte Bild von der Lage der
Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben
aus diesen Annahmen. Ein eigenstän -
diges Prüfungsurteil zu den zukunfts -
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige
Ereignisse wesentlich von den zukunfts -
orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.

Mönchengladbach, 03. Juni 2019

Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
gez. Wilhelm Straaten 
Wirtschaftsprüfer“

Vorstehende Feststellungen werden hier-
mit ortsüblich bekannt gemacht.

Mönchengladbach, den 15. Oktober 2020

gez.
Hans- Jürgen Schnaß (Vorstand Vorsitz)
Gabriele Teufel (Vorstand)
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Bezirksregierung Köln
Dezernat 33.45
- Ländliche Entwicklung und
Bodenordnung -
Az.: 33.45 - 5 14 04

Köln, den 19.08.2020
Zeughausstraße 2-10
Tel.: 0221 / 147 -2033

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigung Betgenhauser Feld
Prüfung der UVP-Pflicht für den
Bau der gemeinschaftlichen und

öffentlichen Anlagen

In der Flurbereinigung Betgenhauser Feld
ist beabsichtigt ca. 1,5 km Wege herzu-
stellen; Ca. 1,0 km in wassergebundener
Decke, ca. 0,5 km in schwerer Befesti-
gung. Etwa. 0,7 km sollen auf vorhande-
nen Wegen ausgebaut werden. Im Rah-
men dieser Planung ist es zudem erforder-
lich ca. 0,9 km unbefestigte Wege und
0,05 km schwer befestigte Wege zu rekul-
tivieren. Ebenso wird die Lage von ca. 1,7
ha geplanten Landschaftsgestaltenden An-
lagen, die im Zuge der Planfeststellung zur
L 19 n festgestellt wurden, innerhalb des
Flurbereinigungsgebietes verändert. Auf-
grund einer allgemeinen Vorprüfung des
Einzelfalls gemäß §§ 3a und 3c des Geset-
zes zur Umweltverträglichkeitsprüfung in
der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt
geändert durch Artikel 117 der Verordnung

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) wird
festgestellt, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung für die vorgenannten Maß-
nahmen nicht erforderlich ist. Das Ergebnis
dieser Untersuchung kann beim Dezernat
33, der Bezirksregierung Köln, Dienst -
gebäude Robert-Schuman-Straße 51, in
52066 Aachen, Raum 2040 (Tel. 0221/
1474120) arbeitstäglich während der
Dienststunden eingesehen werden.

Köln, den 19.08.2020
Im Auftrag

gez. Kopka
(Ltd. Regierungsvermessungsdirektor)

Diese öffentliche Bekanntmachung wird
auch auf der Internetseite der Bezirksre-
gierung Köln veröffentlicht:
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/verfahren/
33_flurbereinigungsverfahren/index.html
Allgemeine datenschutzrechtliche Informa-
tionen der Bezirksregierung Köln erhalten
Sie hier:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/datenschutz/index.html.
Bereichsspezifische Informationen im Sin-
ne von Art. 13 Abs. 1 DSGVO erhalten sie
hier:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/leistungen/abteilung03/
33/flurbereinigungsverfahren/
datenschutzhinweise.pdf.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen diese In -
formationen gerne auch barrierefrei zur
Verfügung.

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verloren-
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, ist die Kraftloserklärung beantragt
worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3402359024

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten Spar-
kassenbuches wird aufgefordert, binnen
drei Monaten, spätestens am 5. Januar
2021 seine/ihre Rechte anzumelden und
das Sparkassenbuch vorzulegen, andern-
falls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 05. Oktober 2020

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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